
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der DEUTZ AG  

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über 

die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung Beschluss zu fassen, wo-

bei ein die Vergütung bestätigender Beschluss genügt. 

Grundlage der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der DEUTZ AG ist Ziffer 15 der Satzung der 

Gesellschaft. Diese hat derzeit folgenden Wortlaut: 

„(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche feste Vergütung von EUR 40.000. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser 

Vergütung.  

(2) Daneben steht ihnen der Ersatz ihrer Auslagen und pro Teilnahme an einer Aufsichtsratssit-

zung ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500 zu. Weiter kann die Gesellschaft für den Abschluss 

einer angemessenen Haftpflichtversicherung sorgen.  

(3) Zusätzlich erhalten Mitglieder des Personalausschusses und Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses eine jährliche feste Vergütung von EUR 12.000. Mitglieder von anderen Ausschüssen, 

insbesondere des Nominierungsausschusses und Mitglieder des Vermittlungsausschusses, er-

halten eine jährliche feste Vergütung von EUR 8.000. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält 

das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser Beträge. Jedes Mitglied eines Aus-

schusses erhält darüber hinaus pro Teilnahme an einer Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld von 

EUR 1.500.  

(4) Außerdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz einer ihnen aus der Vergütung für 

die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer. 

(5) Ob und wieweit während einer Abwicklung der Gesellschaft dem Aufsichtsrat eine Vergütung 

zu gewähren ist, bestimmt die Hauptversammlung.“  

Die von der Hauptversammlung am 26. April 2018 verabschiedeten und gegenwärtig geltenden 

Vergütungsregelungen für den Aufsichtsrat sind weiterhin angemessen und sollen demnach nicht 

verändert werden. Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird nachfolgend entsprechend §§ 

87a Abs. 1 Satz 2, 113 Abs. 3 Satz 3 AktG dargestellt: 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist, abgesehen von dem Fall einer Abwicklung der Ge-

sellschaft, abschließend in der Satzung geregelt; Nebenvereinbarungen bestehen nicht.  

Das in der Satzung geregelte Vergütungssystem ist einfach, klar und verständlich ausgestaltet. 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten die in der Satzung festgelegte jährliche feste Vergütung. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser Ver-

gütung (Ziffer 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft). Daneben steht den 



Aufsichtsratsmitgliedern der Ersatz ihrer Auslagen und pro Teilnahme an einer Aufsichtsratssit-

zung ein in der Satzung festgelegtes Sitzungsgeld zu (Ziffer 15 Abs. 2 S. 1 der Satzung der Ge-

sellschaft).  

Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird eine zusätzliche Vergütung (jährliche Festvergütung 

und festes Sitzungsgeld) gewährt (Ziffer 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft). Außerdem er-

halten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz einer ihnen aus der Vergütung für die Aufsichts-

ratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer (Ziffer 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft). Eine 

variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge bzw. Ziele abhängt, ist für die Mitglieder 

des Aufsichtsrats nicht vorgesehen.  

Für den Fall einer Abwicklung der Gesellschaft bestimmt die Hauptversammlung inwieweit dem 

Aufsichtsrat eine Vergütung zu gewähren ist (Ziffer 15 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft). 

Die Gesellschaft kann und hat für die Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung abgeschlos-

sen (Ziffer 15 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft). 

Der Aufsichtsrat ist nicht operativ tätig. Vielmehr leistet der Aufsichtsrat durch seine Überwa-

chungstätigkeit einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft (§ 87a Abs. 1 Satz 2 

Nummer 2 AktG). Die Gewährung einer reinen Festvergütung (jährliche Festvergütung und festes 

Sitzungsgeld) hat sich bewährt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass eine reine 

Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder am besten geeignet ist, der unabhängig vom Unterneh-

menserfolg zu erfüllenden Kontrollfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen und folgt damit 

auch inhaltlich den Kodexempfehlungen. Die Vergütung des Aufsichtsrats enthält daher keine va-

riablen Vergütungsbestandteile (§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nummern 3, 4 und 6 AktG) und auch keine 

aktienbasierten Bestandteile (§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nummer 7 AktG).  

Die jährliche Festvergütung wird jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahrs bis zur ordentlichen 

Hauptversammlung und die Sitzungsgelder werden nach der jeweiligen Sitzung gezahlt. Es be-

stehen entsprechend keine Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen (§ 

87a Abs. 1 Satz 2 Nummer 5 AktG). Die Vergütung ist an den Bestand des Aufsichtsratsmandats 

gekoppelt. Zusagen von Entlassungsentschädigungen, Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelun-

gen bestehen nicht (§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nummer 8 AktG). Die Vergütungs- und Beschäftigungs-

bedingungen der Arbeitnehmer sind für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ohne Bedeutung 

(§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nummer 9 AktG). Sowohl die Vertreter der Anteilseigner als auch die Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat erhalten die gleiche Vergütung.  

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vor-

stands und des Aufsichtsrats beschlossen. In regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier 

Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat eine Überprüfung vor, ob die Höhe und Zusammenset-

zung der Aufsichtsratsvergütung noch marktgerecht und angemessen sind (§ 87a Abs. 1 Satz 2 



Nummer 10 AktG). Da die Vergütung in der Satzung geregelt ist, ist bei Änderung des Vergü-

tungssystems zugleich eine Satzungsänderung erforderlich. 

Die derzeit gültige Satzung ist im Internet unter  

https://www.deutz.com/investor-relations/corporate-governance/satzung/ 

einsehbar. 

Die sich aufgrund der Satzungsregelung in Ziffer 15 ergebende Vergütung der einzelnen Auf-

sichtsratsmitglieder wird im Vergütungsbericht dargestellt. Der Vergütungsbericht ist Bestandteil 

des Geschäftsberichts 2020, der unter  

https://www.deutz.com/investor-relations/  

einsehbar ist. 
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